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Samtgemeinde Grasleben
Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 030/25

Fachbereich: Allgemeine Verwaltung Datum: 31.03.2025
Tagesordnungspunkt

Auflösung des Kulturringes Samtgemeinde Grasleben

Vorgesehene Beratungsfolge: Beschluss
geändert Abstimmungsergebnis

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth.

05.05.2025 Samtgemeindeausschuss nö
02.06.2025 Samtgemeinderat ö

Finanzielle Auswirkungen Verantwortlichkeit

Ergebnishaushalt ☐ Kosten EUR gefertigt: Samtgemeinde-
bürgermeister:

Finanzhaushalt ☐ Produkt
gez. Viedt gez. Janze

Kostenstelle Sachkonto

Ansatz EUR verfügbar EUR (Viedt) (Janze)

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt die Auflösung des Kulturringes Samtgemeinde Grasleben
und der Vereinnahmung des verfügbaren Vermögens i. H. v. 3.111,24 € in den Haushalt der
Samtgemeinde Grasleben gem. § 13 der Satzung des Kulturringes Samtgemeinde Grasleben.

Der Samtgemeindeausschuss bereitet die Beschlussfassung entsprechend vor.

Sach- und Rechtslage:

Der Kulturring wurde im Jahr 1985 gegründet als Zusammenschluss sämtlicher Vereine, Ver-
bände, Gruppen und Organisationen innerhalb der Samtgemeinde Grasleben zum Zweck der
gemeinsamen Aktivierung und Förderung des kulturellen Lebens und Brauchtums in der Samt-
gemeinde.

Seit dem Jahr 2014 ist die Arbeit des Kulturringes nahezu eingestellt. Sitzungen und Veran-
staltungen fanden seitdem nicht statt, auch hat der Verein „Grasleben für alle e.V.“ die Orga-
nisation und Ausrichtung einiger Dorfveranstaltungen in Grasleben übernommen. Es ist daher
davon auszugehen, dass die Arbeit des Kulturringes auch in Zukunft nicht wieder aufgenom-
men wird und somit aufgelöst werden kann.

Gem. § 13 der Satzung des Kulturringes Samtgemeinde Grasleben in der Fassung vom
16.09.2003 kann der Kulturring mit absoluter Mehrheit der Mitgliederversammlung aufgelöst
werden, das verfügbare Vermögen i. H. v. 3.111,24 € fällt in diesem Fall der Samtgemeinde
zu. Da eine Mitgliederversammlung in Ermangelung gewählter Mitglieder (aus den Räten)
nicht mehr existent, muss an diese Stelle der Samtgemeinderat treten.






